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Liebe Mitglieder der 
INSEL, 
liebe Leserinnen und 
Leser von Einsichten, 
 

diese Ausgabe unserer 
Vereinszeitung gibt 
Ihnen Aufschluss dar-
über, dass viele Über-
legungen und Ver-
handlungen zu einem 
erfreulichen Ab-
schluss kommen: 
Unser Mitarbeiter und 
unsere Mitarbeiterin-
nen in der Heißman-
gel können bald in 
neue Räume umzie-
hen und haben somit 
den Platz, den sie für 
ihre Tätigkeit brau-
chen. 
Auch die Kundschaft 
wird profitieren, denn 
das durch Platzman-
gel bedingtes, längere 
Suchen hat nun ein 
Ende. 
Ich bitte Sie sehr 
herzlich: Kommen Sie 
zu unserer Einwei-
hungsfeier. Schreiben 
Sie gleich in Ihren 
Kalender:  

Einweihungsfeier  
am 

20. Juni, 11:00 Uhr, 
Antoniusstr. 4, 

Niederpleis.  
Und bringen Sie Ver-
wandte, Freunde und 
Bekannte mit, die 
sich über dieses An-
gebot in neuen Räu-
men informieren kön-
nen. Denn: Wir freu-
en uns über weitere 
Kundschaft. 
Auch die Bündelung 
des Integrationsfach-
dienstes ( IFD ) ist zu 
einem Abschluss ge-
kommen: Neue Räu-
me in Bonn fassen 
nun alle Angebote für 
Menschen mit Behin-
derung zusammen: 
Jede und jeder Hilfe-
suchende darf darauf 
zählen, bei seiner Ar-
beitssuche kompeten-
te Hilfe zu bekom-
men. Das Suchen 
nach dem jeweils zu-
ständigen Hilfsange-
bot hat sich erledigt. 
Einen großen Raum 

nehmen diesmal In-
formationen über das 
neue Wohn- und 
Teilhabegesetz, über 
die Aufwandspau-
schale ehrenamtlicher 
Betreuerinnen und 
Betreuer, sowie über 
das Kindergeld und 
die Grundsicherung 
ein. Wir haben den 
Eindruck, dass hier 
viel Informationsbe-
darf besteht. Aber 
auch Informationen 
rufen Diskussionsbe-
darf hervor. 
Die INSEL plant, in 
Zusammenarbeit mit 
anderen Vereinen und 
Institutionen in ab-
sehbarer Zeit dafür 
ein Angebot zu ma-
chen. 
 
Mit freundlichem 
Gruß 
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IFD wird gebündelt 
Nicht nur unsere 
Heißmangel wird in 
absehbarer Zeit um-
ziehen, sondern auch 
der Integrationsfach-
dienst in Trägerschaft 
der INSEL packt En-
de März die Koffer 
und alle sieben Sa-
chen und zieht nach 
Bonn. Wir, als der 
Vorstand der INSEL, 
bedauern den Weg-
zug, denn wir haben 
nun „unser Kind“ 
nicht mehr in unmit-
telbarer Nähe; auf der 
anderen Seite ist die 
Bündelung sinnvoll. 
Warum? 
Es gab bisher in un-
serer Region vier In-
tegrationsfachdienste 
für Menschen mit 
einer geistigen, einer 
körperlichen, einer 
Sinnes- oder einer 
psychischen Behinde-
rung. Da diese Infor-
mationsfachdienste 
immer jeweils nur für 
eine Behinderungsart 

zuständig waren, 
mussten anfragende 
Personen häufig an 
einen anderen Dienst 
weiter verwiesen 
werden. 
Das führte nicht sel-
ten dazu, dass eine 
Hilfe suchende Per-
son den zweiten An-
lauf unterließ. 

Also war die folge-
richtige Entschei-
dung, dass die über 
die Städte Bonn, 
Siegburg, Köln und 
Sankt Augustin ver-
streute Kompetenz 
gebündelte werden 
sollte. 
Als Hauptträger wur-
de vom Integration-
samt im Landschafts-

verband Rheinland 
( LVR ) die INSEL 
beauftragt, die damit 
auch für die Zusam-
menführung verant-
wortlich zeichnete. 
Dass die INSEL mit 
dieser Aufgabe be-
traut wurde, ist sicher 
auch eine Würdigung 
der Leistungen des 
„IFD – INSEL“ 
Nicht jeder Träger 
war von der Wahl des 
LVR begeistert, zu-
mal wir der einzige 
Träger mit einem eh-
renamtlichen Lei-
tungsteam sind. Die 
Ruhe eines Hans Kra-
heck war in mehreren 
Fällen notwendig, um 
„kleinere Blockaden“ 
zu lösen. 
Auch bei der Suche 
nach einem gemein-
samen, neuen Stand-
ort gingen die Mei-
nungen zunächst aus-
einander. Aber die 
Vorgaben des In-
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satz her übernahm, 
sodass uns unange-
nehme Auseinander-
setzungen mit dem 
bisherigen Vermieter 
erspart blieben. 
Bei den Planungen 
für das neue, gemein-
same Büro waren vie-
le Einzelheiten zu 
beachten, denn im-
merhin wächst nun 
die Zahl der Mitar-
beiter in der neuen 
Bürogemeinschaft 
von bisher sechs auf 
sechzehn. Und nun 
ging es erst richtig 
los: Jede und jeder 
wollte eine eigene 
Telefondurchwahl, 
eigene Email-Adresse 
und Schlüssel. Wo 
kommt die behinder-

tegrationsamtes waren 
konkret und verbind-
lich: 
Ort: Bonn 
Lage: zentral und ver-

kehrsgünstig 
Miete: Höhe des maxi-

mal zu leisten-
den Mietzinses. 

Die Suche nach geeig-
neten Büroräumen 
führte quer durch 
Bonn. Von den mehr 
als 50 angebotenen 
Immobilien wurden 
mehr als die Hälfte 
besichtigt. Den end-
gültigen Zuschlag gab 
es dann schließlich für 
die 
Maximilianstraße 22, 
in unmittelbarer Nähe 
des Bahnhofs gegen-

über dem früheren 
Kino Gangolf. 
Abweichend von der 
zeitlichen Vorgabe 
für den Bezug zum 
Jahresbeginn konnte 
nun der 01. April 09 
festgelegt werden. 
Die Terminverschie-
bung hatte zur Folge, 
dass gekündigte Ver-
träge wieder für drei 
Monate verlängert 
werden mussten – 
tolle Erfahrungen! 
Der Mietvertrag für 
die Büroräume des 
IFD der INSEL lief 
noch bis zum Ende 
des Jahres 2009. Mit 
dem Karren e.V. fan-
den wir einen Nach-
mieter, der unseren 
Vertrag vom Grund-
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Mit Beginn des Jah-
res 2009 ist in Nord-
rhein-Westfalen das 
neue „Wohn- und 
Teilhabegesetz“ an 
Stelle des bis dahin 
gültigen Heimgeset-
zes getreten. Der Ü-
bergang der Zustän-
digkeit im Heinwe-
sen vom Bund auf 
die Länder ist von 
Nordrhein-Westfalen 
zu einer guten und 
der UN-Resolution 
entsprechenden Neu-

regelung genutzt 

worden. 
Das neue Gesetz will 
konsequent die Rech-
te und Möglichkeiten 
der Heimbewohnerin-
nen und Heimbewoh-
ner stärken. Die 
Rechte werden auch 
konkret genannt, so 
insbesondere: 
• Das Recht auf eine 

am persönlichen 
Bedarf ausgerichte-
te, gesundheitsför-
dernde und qualifi-
zierte Betreuung. 

• Das Recht, umfas-
send über Angebo-
te der Beratung, 
der Hilfe, der Pfle-
ge und der Be-
handlung infor-
miert zu werden. 

• Ein wirksames 
Mitbestimmungs-
recht, es umfasst 
die Grundsätze der 
Arbeits- und Frei-
zeitgestaltung und 
der Hausordnung 
bis hin zur Speise-
planung. 

Für Sie gelesen 
Neues Wohn- und Teilhabegesetz 

tengerechte Toilette 
hin? Wie funktioniert 
die Rufanlage? Wie 
wird das mit den neu-
en Büromöbeln? Wie 
wird die Teeküche 
gestaltet? Jede Ent-
scheidung bedurfte 
der Zustimmung von 
vier Trägern! 
Am Mittwoch, dem 
01. April 09, kann 
nun die Arbeit in den 
neuen Räumen begin-

nen, und es geht wie-
der um die Belange 
der Menschen mit 
Behinderung. 
Im Auftrag von 
Herrn Kraheck gebe 
ich gern den Dank an 
alle Vorstandsmit-
glieder und besonders 
an die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter 
weiter, die ihm bei 
der Vorbereitung und 
der Umsetzung dieser 

Umstrukturierungs-
maßnahme geholfen 
haben. Wir waren 
wiederum von der 
Gelassenheit, der Ru-
he und dem Sach-
verstand von Herrn 
Kraheck beeindruckt 
und sagen ihm unse-
rerseits: Herzlichen 
Dank. 
 

Horst Ritter 
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Zudem wird auch die 
Funktion von ange-
hörigen- und Eltern-
beiräten gestärkt, vor 
allem, wenn kein Be-
wohnerbeirat gebildet 
werden kann. Eltern, 
Angehörige und Eh-
renamtliche wollen 
und sollen mehr in 
den Alltag der 
Betreuungseinrich-
tung einbezogen wer-
den. Das gilt erst 
recht, wenn Men-
schen aufgrund von 
Behinderungen ihre 
Rechte nicht selbst 
wahrnehmen können. 
Das neue Gesetz sagt 
klar, wann es gilt, 
wann es sich um eine 
„Betreuungseinrichtu
ng“ handelt. Bauliche 
Strukturen sind dafür 

nicht mehr entschei-
dend. Abhängig und 
schutzwürdig sind 
Menschen immer 
dann, wenn ihnen aus 
einer Hand Wohn-
raum und umfassende 
Betreuung geboten 
wird. Wer sich in ei-
ner Betreuungsein-
richtung befindet, will 
sich in „gute Hände“ 
begeben. Betroffene 
und Angehörige kön-
nen nunmehr den für 
sie richtigen Anbieter 
nicht nur rechtlich, 
sondern auch tatsäch-
lich „frei“ auswählen. 
Das neue Gesetz 
schafft dafür klare 
Vorgaben. Somit wird 
auch die Planungs- 
und Rechtssicherheit 
für die Anbieter ver-

bessert. Es erfolgt 
ebenfalls eine Ab-
grenzung zu 
„untergeordneten“ 
Leistungen des 
„Wohnen mit Servi-
ce“. Das neue Gesetz 
schafft auch weniger 
Bürokratie. Statt des 
vorherigen Bundes-
heimgesetzes nebst 
vier Rechtsverord-
nungen mit 134 Para-
graphen kommt das 
neue Recht mit einer 
Durchführungsver-
ordnung  aus und um-
fasst 54 Paragraphen. 
 

Dieser und die beiden fol-
genden Artikel sind  er-
schienen im Angehörigen-
brief des Wittekindshof, 
verfasst von Herrn Franz 
Wieneke  

Keine Angst vorm Ehrenamt 
Ehrenamtlichen Be-
treuern steht gemäß § 
1835a BGB eine jähr-
liche Aufwandspau-
schale von 323 € zu, 
anzufordern beim 
Amtsgericht, das für 

die Betreuung zustän-
dig ist, immer bis 
zum 31.03. für das 
vorangegangene 
Jahr.* 
Diese Einnahme ge-
hört zwar grundsätz-

lich zu den steuer-
pflichtigen Einnah-
men, jedoch besteht 
ein Erlass, wonach 
a. für „sonstige Ein-

nahmen“ gemäß § 
22 Nr. 3 EstG ein 
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jährlicher Freibe-
trag von 256 € fest-
gelegt ist, 

b. die jährlichen Auf-
wendungen des 
Betreuers (z. B. für 
Fahrtkosten und 
Besuche) pauschal 
ohne Nachweis mit 
25 % des zu a) an-
geführten Freibe-
trages anerkannt 
werden (25 % von 
256 € = 80,75 €). 

c. Beides zusammen 

In manchen Fällen ist 
das Kindergeld für 
einen behinderten 
Angehörigen bei der 
Berechnung seines 
Grundsicherungsan-
spruches angerechnet 
worden. Das ist 
falsch! Solche Be-
scheide können mit 
dem Rechtsmittel des 
Widerspruchs ange-
fochten werden. 
Das Kindergeld steht 
den Eltern oder ihnen 
gleichgestellten An-

gehörigen zu, nicht 
dem Menschen mit 
Behinderung. Es wird 
ohne altersmäßige 
Begrenzung gezahlt, 
wenn eine Person we-
gen geistiger, körper-
licher oder psychi-
scher Behinderung 
nicht in der Lage ist, 
sich selbst zu unter-
halten. Vorausset-
zung ist, dass die Be-
hinderung vor 
Vollendung des 27. 
Lebensjahres einge-

treten ist. 
Gleichzeitig ist zu 
beachten, dass die 
Einkünfte und Bezü-
ge des Menschen mit 
Behinderung nicht 
den Grundbetrag von 
7.680 € jährlich über-
schreiten, denn an-
dernfalls entfällt die 
Kindergeldberechti-
gung. 
Wie das Bundesver-
fassungsgericht ent-
schieden hat (Az.: 2 

Kindergeld und Grundsicherung 

ergibt einen Freibe-
trag von 336,75 €, 
der somit höher ist 
als die vom Amtge-
richt zu zahlende 
Einnahme von 
323 €. 

Niemand braucht also 
„steuerliche Angst“ 
vor der Übernahme 
einer Betreuung oder 
eines sonstigen Eh-
renamtes haben. Wer 
bereit und interessiert 
ist, ehrenamtlich für 

Angehörige und Men-
schen mit Behinde-
rung mitzuarbeiten, 
insbesondere auch bei 
der Freizeitgestaltung, 
möge sich melden bei 
Herrn Ritter, Telefon 
02241 – 9430896. 
 
* Verfügt der zu Betreuen-
de über ein Vermögen von 
mehr als 20.000 €, so zahlt 
er selbst die jährliche Auf-
wandspauschale. 
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mit dem Finisher, der 
ja bereits in diesen 
Räumen genutzt wur-
de? Er wurde - nach 
Vorbild Christo - 
sorgfältig verpackt 
und für die Zeit der 

 

BvR 167/02), dürfen 
dabei aber von der 
Summe der Einkünfte 
und Bezüge des Men-
schen mit Behinde-
rung die Sozialversi-
cherungsbeiträge voll 
abgezogen werden, 
so dass man dann 
doch unter die 

7.680 € Grundbetrag 
kommen kann. 
Anders ist es, wenn 
die Eltern das Kin-
dergeld auf das Kon-
to ihres Betreuten 
überwiesen haben. 
Dann wird das Kin-
dergeld ab Eingang 

auf dem Konto des 
Betreuten zu dessen 
Einkommen und ihm 
zugerechnet. Man 
sollte deshalb darauf 
achten, dass das Kin-
dergeld nicht auf ein 
Konto des behinder-
ten Betreuten über-
wiesen wird. 

Umbau in der Antoniusstraße 
Es ist jeden Tag aufs 
Neue spannend, in 
die Antoniusstraße 4 
in Sankt Augustin-
Niederpleis zu gehen, 
um zu gucken, was 
sich wieder verändert 
hat. Denn seit dem 
02.02.09 ist der Um-
bau der Halle endlich 

nicht mehr nur ein 
Plan, sondern Reali-
tät. Es musste dann 
alles auf einmal ganz 
schnell gehen, alles 
musste raus, da die 
Bauarbeiter an allen 
Räumen gleichzeitig 
arbeiten sollten. Was 
machen wir solange 

Herr Schammler und Herr Ritter räumen aus! 

Verpackter Finisher 



 

 

Bauarbeiten stillge-
legt. Das Heißmangel-
team muss im Mo-
ment also alles mit der 
Hand bügeln! Das Bü-
ro musste komplett 
geräumt werden - wel-
che Akten brauchen 
wir auch während des 
Umbaus und welche 
können erst einmal 
weggeräumt werden? 
Zum Glück konnten 
diese Fragen beant-
wortet und das Aus-
räumen zusammen mit 
den Herren Ritter, 
Schammler, Plüma-
cher und Kraheck 
schnell geschafft wer-
den. Die Büroarbeiten 

werden zur Zeit im 
Hobbykeller des Vor-
sitzenden weiterge-
führt. 
Nun konnte es richtig 
losgehen: Da wurden 
Wände eingerissen 
und andere eingezo-
gen. Das große Tor 
wurde durch eine 
schicke, neue, dop-
pelflügige Eingangs-
tür ersetzt. Eines der 
großen Fenster wurde 
zugemauert, während 
die andere Hälfte ge-
gen ein modernes 
Doppelglasfenster 
ausgetauscht wurde. 
Neue Türen wurden 
eingebaut und not-
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wendige Stromkabel 
und Wasserrohre ver-
legt. Manchmal 
mussten die Bauar-
beiter mit ganz kurz-
fristigen Änderungen 
leben, als uns z.B. 
erklärt wurde, dass 
wir die Schleuse zwi-
schen der unreinen 
und der reinen Seite 
anders gestalten müs-
sen. Dies wurde noch 
am selben Tag umge-
setzt. Die Zusammen-
arbeit mit Herrn Noe-
ken, dem Architek-
ten, und den Hand-
werkern klappt her-
vorragend und wird 
hoffentlich bis zum 
Ende der Baumaß-
nahme so weiter lau-
fen. 
Das ganze Team freut 
sich schon jetzt dar-
auf, Ihnen spätestens 
bei der Einweihungs-
feier alles ganz genau 
zeigen zu können. 

Lydia Kraheck 
Wolfgang Kraheck vor 
einem Schutthaufen 
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Vor unserer letzten 
Mitgliederversamm-
lung hätte ich selber 
gerne mein Gesicht 
gesehen. Ich war eini-
ge Zeit vor Beginn 
der Veranstaltung da, 
um noch einiges vor-
zubereiten, als es 
plötzlich klingelte. 
Ich dachte noch: 
“Nanu, wer kommt 
denn schon so früh?“ 
als ich einer Bekann-
ten die Tür öffnete. 

 

Nein, sagte sie, sie 
wolle nicht zur Mit-
gliederversammlung, 
sie wolle nur etwas 
abgeben. Und drück-
te mir mit diesen 
Worten eine nagel-
neue Nähmaschine in 
die Hand. Sie möchte 
ungenannt bleiben, 
aber sie soll hier an 
diese Stelle lesen, 
wie sehr wir uns alle 
über diese selbstlose 
Geste gefreut haben 

und wie gut uns ihre 
Spende bei der tägli-
chen Arbeit weiter-
hilft. Denn unsere 
Änderungsarbeiten 
werden zunehmend 
in Anspruch genom-
men. Eine unsere 
Mitarbeiterin mit Be-
hinderung kann im-
mer weniger gut im 

Von links: Frau Linkelmann-Schöpe mit Frau Seifert, Frau Galitzki 
und Frau Klimm in der Heißmangel  

Nähmaschine(n) 



 

 

„Kinder-, Lehrer- und 
Elternverbände aus 
Nordrhein-Westfalen 
haben gestern eine 
gemeinsame Schule 
für alle Kinder bis zur 
10. Klasse gefordert. 
Dies müsse auch be-
deuten, dass behinder-
te Kinder gemeinsam 
mit nicht behinderten 
unterrichtet werden, 
forderte die Spreche-
rin des Bündnisses 
„Eine Schule für alle“, 
Uta Kumar. Sie appel-
lierte an die Landesre-

Einsichten -12- 

UN-Menschenrechtskonvention  
für Menschen mit Behinderung  

gierung, das Schulge-
setz an die neue Be-
hindertenrechtskon-
vention der Vereinten 
Nationen anzupas-
sen.“ So konnte man 
Mitte März im Gene-
ralanzeiger lesen. 
Ende des vergange-
nen Jahres wurde die-
se Konvention, die 
am 03. Mai 08 in 
Kraft getreten ist, von 
der Bundesregierung 
ratifiziert. Damit ging 
ein langjähriger 
Kampf zu Ende, den 

die Hohe Kommissa-
rin für Menschen-
rechte der Vereinten 
Nationen, Mary Ro-
binson, geführt hatte. 
Sie sprach immer 
wieder von der Not-
wendigkeit der Ent-
wicklung einer ethi-
schen und nachhalti-
gen Form der Globa-
lisierung als Antwort 
auf die allgemeine 
Globalisierungskritik. 
Eine ethische Form 
der Globalisierung 
basiere auf einer ge-
meinsamen Verant-

Stehen arbeiten, für 
sie ist es ein Segen, 
bald an der Nähma-
schine geschult wer-
den zu können. Dies 
funktioniert natürlich 
am Besten, wenn so-
wohl der Lehrer, als 
auch der Schüler eine 
Maschine zur Verfü-
gung hat. Und da war 
es ein Traum, als ich 

ein paar Tage nach 
der ersten Spende 
einen Anruf von Frau 
Linkelmann-Schöpe 
bekam: Sie hätte in 
den Einsichten gele-
sen, dass wir eine 
Nähmaschine brau-
chen könnten und sie 
würde uns gerne eine 
spenden. Schon ein 
paar Tage später war 

sie da und überreich-
te uns ebenfalls eine 
nagelneue Nähma-
schine - toll! 
Diesen beiden Da-
men, aber auch allen 
anderen, die uns 
durch ihre Zuwen-
dungen so wohl ge-
sonnen sind möchten 
wir an dieser Stelle 



 

 

setze Menschen mit 
Behinderung vom 
Recht auf freie und 
geheime Wahl aus-
schließen. Oder Men-
schen mit Behinde-
rung wird das Recht 
auf Versammlungs-
freiheit genommen, 
wenn es keine öffentli-
chen Plätze und Räu-
me gibt, in denen sie 
sich treffen können. 
Auch in vielen Verfas-
sungen kommen Men-
schen mit Behinde-
rung nicht vor, weil 
man sie schlicht ver-
gessen hatte. So auch 
im deutschen Grund-
gesetz. Erst 1994 wur-
de das Versäumnis 
beseitigt durch die Er-
gänzung des Art. 3 
Abs. 3: „Niemand darf 
wegen seiner Behinde-
rung benachteiligt 
werden.“ 
Es gab drei Argumen-
te gegen eine eigene 
Menschenrechtskon-
vention für Menschen 
mit Behinderung: 
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wortung für einen uni-
versalen Menschen-
rechtsschutz. Sie woll-
te mit ihrer Tätigkeit 
die Lücken im Völker-
recht schließen, und 
die sah sie auch darin, 
dass bisher Behinde-
rung als medizinisches 
oder sozialpolitisches 
Problem gesehen wur-
de, nicht aber als 
Menschenrechtsthe-
ma. Um es an einem 
Beispiel deutlich zu 
machen: Ein deutscher 
Arzt, der sich in Aust-
ralien oder Neusee-
land niederlassen 
wollte, erhielt die Er-
laubnis erst nach mas-
siven Protesten; der 
Grund für die Verwei-
gerung lag in den Ein-
reisegesetzen begrün-
det, wonach einem 
Menschen mit Behin-
derung der dauerhafte 
Aufenthalt verwehrt 
werden kann. Der 
Sohn des Arztes hat 
ein Down-Syndrom. 
Für 600 Millionen 
Menschen mit Behin-
derung kodifiziert die 

neue Konvention, 
dass Menschen mit 
Behinderung in allen 
Lebenslagen Rechts-
subjekte sind und so-
mit ihre Lebensfüh-
rung selbst bestim-
men können. Ein Be-
richt von Leandro 
Despouy im Vorfeld 
der Beratungen mach-
te deutlich, dass Men-
schenrechtsverletzung
en wie Folter, Krieg, 
unmenschliche Kör-
perstrafen ( z.B. Am-
putationen), traditio-
nelle Praktiken wie 
Geschlechtsverstüm-
melungen an Frauen 
und medizinische Ex-
perimente an 
„einwilligungs-
unfähigen“ Personen 
Ursachen für viele 
Behinderungen sind. 
Diskriminierung von 
Menschen mit Behin-
derung liegt auch vor, 
wenn zum Beispiel 
Ehegesetze behinder-
ten Menschen die 
Heirat und Familien-
gründung versagen 
oder wenn Wahlge-



 

 

Rolle, ob es sich um 
eine große Menge Wä-
sche handelt oder ob 
Sie nur wenige Wä-
schestücke von uns 
bearbeitet haben möch-

ten. Gerne 
kommen 
wir auch zu 
Ihnen! 

L. Kraheck 
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1. Eine besondere 
Konvention für 
Menschen mit Be-
hinderung käme ei-
ner Sonderbehand-
lung gleich und füh-
re zu einer weiteren 
Marginalisierung. 

2. Die vorhandenen 
sechs zentralen UN-
Menschenrechts-
konventionen reich-
ten aus. 

3. Man befürchtete die 
Folgekosten. 

Jedes Argument hat 
ernst zu nehmende 

Seit einiger Zeit bietet 
die Heißmangel der 
INSEL auch einen 
Hol– und Bringservice 
an. Das bedeutet, dass 
Ihre Wäsche gegen ein 
kleines Entgelt abge-

holt wird, wie immer 
bearbeitet (mangeln, 
waschen, bügeln, aus-
bessern) und dann 
wieder zu Ihnen zu-
rückgebracht wird. 
Dabei spielt es keine 

Hintergründe, auf die 
ich im Rahmen dieses 
Artikels nicht einge-
hen kann. Ich nehme 
nur einmal das letzte 
Argument: 
Eine UN-Konvention 
lässt sich nicht in je-
dem Mitgliedsstaat 
gleich schnell umset-
zen. Dazu sind die 
wirtschaftlichen, poli-
tischen und kulturel-
len Unterschiede zu 
groß. Um dieser Situ-
ation gerecht zu wer-
den, wurde im Völ-
kerrecht das Konzept 

der schrittweisen Um-
setzung von Men-
schenrechtsverträgen 
entwickelt, das den 
unterschiedlichen Ent-
wicklungen eines Lan-
des gerecht wird. 
Demzufolge wäre es 
sicher gut, auch den 
entsprechenden deut-
schen Instanzen die 
notwendige Zeit einzu-
räumen, nun die Um-
setzungsschritte dieser 
Konvention zu beraten 
und dann aber auch zu 
gehen. 

Horst Ritter 

Hol– und Bringservice 



 

 

paring. Er gehört da-
mit zum Team des eh-
renamtlichen Fahr-
dienstes der INSEL, 
und wir stellen ihn 
stellvertretend für die 
anderen vor. Zum 
Team gehören : 
Frau Seifert, Herr 
Bergmann, Herr Kra-
heck, Herr Nonnen , 
Herr Plümacher und 
Herr Ritter. 
Bis vor einiger Zeit 
gehörten noch dazu: 
Herr Bonhage und 
Herr Schammler. Herr 
Teschner hat lange 
Zeit die Hauptlast ge-
tragen und steht nun 
noch als Springer zur 
Verfügung. 
 

Wie kam Herr Nonnen 
zu uns? 
 

Über die Aktivbörse 
der Stadt Sankt Au-
gustin. Und dabei ist 
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HILFE ZUR SELBSTHILFE 
wird groß geschrieben 
im Hause Nonnen. 
Wenn man sich mit 
Herrn Alfred Nonnen 
unterhält, dann blüht 
er auf, wenn er über 
seine Erfahrungen in 
vier Kontinenten be-
richten kann. Und 
wenn man durch sein 
Haus geht, dann gibt 
es an jeder Ecke und 
an jeder Wand Gemäl-
de und Skulpturen, die 
ihn an seine Tätigkeit 
als landwirtschaftli-
chen Experten erin-
nern. Und wie das ja 
häufig so ist, sind Ex-
perten voller Hoch-
achtung vor den 
Kenntnissen der Be-
völkerung des jeweili-
gen Landes, denn sie 
lebt dort seit Jahrhun-
derten und tradiert ei-
ne ebenso alte Traditi-
on und Erfahrung. Wo 
also kann man helfen? 
Bei sozialen Fragen, 

bei Fragen der Orga-
nisation, dabei, dass 
der Abwanderung 
von den ländlichen 
Gebieten in die Städte 
Einhalt geboten wird 
– ein weltweites 
Problem. Nüchtern 
und bescheiden beur-
teilt Herr Nonnen die 
Möglichkeiten für 
Experten bei der Hilfe 
zur Selbsthilfe: Kei-
neswegs will er die 
Welt verändern, son-
dern im kleinen Rah-
men Kleinbauern be-
raten. 
Und warum erzähle 
ich Ihnen von Herrn 
Nonnen? 
An zwei Tagen in der 
Woche holt er Anne-
Kathrin, Niki und 
Wolfgang von der 
Heißmangel ab und 
bringt sie mit seinem 
eigenen Wagen in das 
Wohnheim am Euro-



 

 

Fahrer fehlen, der sich 
während der Fahrt 
auch die Freuden und 
Nöte seiner Fahrgäste 
anhört, die Freude teilt 
und manch tröstliches 
Wort zu sagen weiß. 
 

Frau Seifert und allen 
Fahrern sagen wir von 
Herzen Dank. Sollte 
sich jemand bei die-
sem Artikel gedacht 
haben: Ja, so eine 
Fahrt könnte ich auch 
übernehmen, dann ru-
fen Sie an unter  
02241 – 9430898. 

 

Horst Ritter 
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Herr Nonnen 

er eigentlich schon 
aktiv genug: Beim  
AWO – Ortsverein 
fungiert er als Kassie-
rer und hilft bei den 
wöchentlichen Aktivi-
täten mit. Bei den 
Grünen ist er einer der 
beiden Vorsitzenden 
auf Ortsebene. 
 

Durch sein weltweites 
Engagement war er 
sogar in Deutschland 
zehn Jahre lang „ohne 
festen Wohnsitz“. Da-
nach aber kehrte er 
gerne wieder nach 

Sankt Augustin zu-
rück, wo er nun die 
Rolle des Hausmanns 
übernommen hat, 
während seine Frau 
die Geschäftsführung 
des „Senior Experten 
Service“ (ses) über-
nommen hat. Der ses 
schickt Experten im 
Unruhestand in alle 
Welt. Für uns wollen 
wir hoffen, dass sie 
nicht ihren eigenen 
Ehemann für das 
Ausland vorsieht, 
denn dann würde uns 
ein sehr zuverlässiger 
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Es stand in der Zeitung: 

Rundblick Sankt Augustin 
17.2. 2009 

Rundblick Sankt Augustin 
10.3. 2009 
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Seit sieben Jahren ar-
beiten nun mittlerwei-
le zehn Beschäftigte 
in unserer Heißman-
gel, von denen ein 
Mitarbeiter und fünf 
Mitarbeiterinnen be-
hindert sind. Am An-
fang genügte das La-
denlokal in der Paul-
Gerhard-Straße unse-
ren Bedürfnissen.  
Aber die Zahl der Mit-
arbeiterinnen wuchs; 
wir benötigten einen 
Finisher, der den pro-
fessionellen Anforde-
rungen entsprach; die-
ser aber benötigte 
mehr Platz. Einen 
Raum, der für das 
Umkleiden und die 
Pausen genutzt wer-
den konnte, gab es 
nicht. 
Als der Mangel er-
kannt war, wurde viel 
überlegt, geplant, ge-
sucht, verworfen, neu 
überlegt, den finan-

Die Freude ist groß 
ziellen Möglichkeiten 
angepasst, mit Geld-
gebern verhandelt und 
die Finanzierung si-
cher gestellt. 
Und dann wurde es 
konkret. Jeden Tag 
veränderte die Halle 
in der Antoniusstraße 
ihr Aussehen; mehr 
noch von innen als 
von außen. Gut, dass 
wir eine geräumige 
Halle zur Verfügung 
haben, die wir nach 
unseren Vorstellungen 
mit Hilfe von Herrn 
Noeken, dem Archi-
tekten, verändern 
konnten. 
Und während die Flie-
sen gelegt werden, der 
Installateur ans Werk 
geht und die Türen auf 
ihren Einsatz warten, 
wächst bei uns die Zu-
versicht, dass wir Sie 
zu der Einweihungs-

feier am  
Sonnabend, dem  
20. Juni 2009  
ab 11.00 Uhr in die 
Antoniusstraße 4   
in Niederpleis 
einladen können.  
Die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen ge-
hen fast wöchentlich 
an der Baustelle vor-
bei, und die Freude 
wächst mit jedem Be-
such. An dieser Freu-
de sollen Sie teilha-
ben, wenn Sie das  
fertige Werk betrach-
ten können. 
Und dann heißt es: 

 
Wir nehmen Ihre  
Wäsche in die  
Mangel. 
 
Wir helfen Ihnen – 
unterstützen Sie uns! 
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Das Programm 

n Begrüßung durch den Vorsitzenden Herr Kraheck 

n Andacht mit Pfarrer Ritter, begleitet durch einen 

Posaunenchor 

n Grußwort Bürgermeister 

n Gelegenheit zu Grußworten 

n Tanzgruppe geleitet von Frau Ritter und Frau Rissel 

n Schlüsselübergabe durch den Architekten an Frau Kraheck 

n Durchschneiden eines Bandes durch alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Heißmangel 

n Besichtigung der neuen Räume 

n Tombola 

n Häppchen und Getränke  

Einweihungsfeier am 20. Juni 09 um 11:00 Uhr 
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Der Kongress fand 
am 12. und 13. März 
09 in Bonn im For-
schungszentrum cae-
sar statt. Es nahmen 
rund 250 Personen 
von Behörden als 
Kostenträgern und 
aus dem Bereich der 
Gesundheitspolitik, 
Verbänden und Leis-
tungsanbietern teil. 
Zudem waren Neuro-
wissenschaftler, El-
tern, Angehörige und 
Betroffene selbst ver-
treten. 
Fallzahlen 
Man geht von we-
nigstens 1% der Be-
völkerung aus, d.h. 
von wenigstens rund 
750.000 Menschen, 
die unter einem er-
worbenen Hirnscha-
den leiden. Man rech-
net mit jährlich 
270.000 neuen Fällen 
in der Bundesrepu-
blik, d.h. herunter-

gebrochen auf den 

Tag 900. Jeder ein-
zelne Mensch ist es 
wert und hat einen 
Anspruch darauf, 
dass die Gesellschaft 
ihm hilfreich zur Sei-
te steht. Unterneh-
men, die in der Be-
hinderten-Arbeit tätig 
sind, sollten dieser 
Personengruppe, die 
stetig zunimmt, ihre 
Aufmerksamkeit wid-
men. 
Einstellung der Be-
hörden  
Von vielen Teilneh-
mern wurde beklagt, 
dass die eigentlich 
zuständigen Behör-
den den Menschen 
mit erworbenen Hirn-
schäden mit ihren 
Wünschen und For-
derungen gegenüber 
häufig ratlos sind, sie 
keine Kenntnisse 
vom Behinderungs-
bild haben und die 
Vernetzung unter-
schiedlich zuständi-

ger Behörden nur sel-
ten gelingt, wiewohl 
der Betroffene darauf 
einen Anspruch hat. 
Man war sich darüber 
einig, dass der erwor-
bene Hirnschaden, sei 
es durch Schlagan-
fall, sei es durch Un-
fall als eigene Behin-
derungsart anerkannt 
werden sollte.  
Frau Dr. Helga Seel, 
die Leiterin des In-
tegrationsamtes beim 
Landschaftsverband 
Rheinland, gab un-
umwunden zu, dass 
Menschen mit erwor-
benem Hirnschaden 
bisher nicht im Fokus 
der Behörde seien 
und sie bei der nächs-
ten Zusammenkunft 
der Integrationsfach-
dienste dieses Thema 
auf die Tagesordnung 
setzen werde. 
Auch das ist mit Be-
hörden möglich: 

Ein lohnender Kongress in Bonn zum Thema: 
Menschen mit erworbener Hirnschädigung 
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Es wurde eine Ein-
richtung aus Bonn 
vorgestellt, bei der 
die Betreuung von 
Menschen mit erwor-
benen Hirnschäden 
mit Pflegestufe 2  
oder 3 aufgenommen 
wurde. Die Kosten-
träger genehmigten 
einen Betreuungs-
schlüssel von  
1 : 1,08. In realen 
Zahlen heißt das: Für 
40 Bewohner des 
Heims stehen 37 Mit-
arbeiter in einem lu-
xuriös zu nennenden 
Haus zu Verfügung. 
Jedes Einzelzimmer 
ist 24 m² groß und 
verfügt über multi-
mediale Anschlüsse. 
Auf einer Dachterras-
se können die Be-
wohner in ihren Bet-
ten den Blick auf das 
Siebengebirge genie-
ßen. Es versteht sich, 
dass es in den Thera-
pieräumen an nichts 
fehlt. Natürlich hat 
das seinen Preis. Pro 
Platz werden zwi-
schen 6.500 € bis 

7.500 € pro Monat 
berechnet. 
Eine ebenfalls im ho-
hen Preissegment an-
gesiedelte Einrich-
tung aus Regenburg: 
„Haus zweites Le-
ben“ wurde vorge-
stellt. Es handelt sich 
um ein neurologi-
sches Nachsorgezent-
rum - das erste seiner 
Art in Deutschland -, 
das sich für die noch 
nicht anerkannte Pha-
se G verantwortlich 
fühlt. Hier werden 
die Menschen mit 
Behinderung ambu-
lant betreut. 
Was aber nach wie 
vor offenkundig be-
sonders fehlt, sind 
Plätze für Menschen, 
die eine Therapie 
durchlaufen haben, 
wenig Pflegebedarf 
haben, nicht zu Hau-
se leben möchten  
oder können, aber auf 
der anderen Seite dies 
nicht ohne Hilfe be-
werkstelligen kön-
nen. Ein solches 

Haus wurde von ei-
nem Verein in Ham-
burg auf den Weg ge-
bracht und steht kurz 
vor dem Bezug. Fol-
gende Schritte  waren 
dafür nötig: 
1. Gründung einer 

gGmbH 
2. Leistungs-

vereinbarung – Ein-
gliederungshilfe 

3. Eigenkapital – 
Spenden, Stiftungen 

4. Bauplatz; Immobi-
lie eines Kirchen-
kreises in Hamburg 

5. Projektentwicklung  
6. Finanzierung – 

Wohnbauprogramm 
der HH, womit 
Wohnungsbaukredi-
te verbunden waren. 

Hier gibt es einen  
enormen Bedarf, denn 
alle Experten sind sich 
darüber einig, dass 
Menschen mit Schä-
delhirntrauma und 
nach Schlaganfall 
nicht in eine Einrich-
tung für Menschen mit 
geistiger Behinderung 
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gehören – und das ist 
nicht als Herabset-
zung der Menschen 
mit geistiger Behin-
derung zu verstehen. 
Kontextfaktoren 
Die Teilhabe am nor-
malen gesellschaftli-
chen Leben wird für 
Menschen mit erwor-
benem Hirnschaden 
durch folgende Kon-
textfaktoren er-
schwert: 
• gestörte Funktionen 
• Kränkung des 

Selbst-Ideals 
• Beschämung 
• Angst – Depressio-

nen 
• eigene, leider bis-

weilen unrealisti-
sche Zielvorgaben: 
Alles wie früher 

• Über- oder Unter-
fürsorglichkeit 

• veränderte struktu-
relle, finanzielle 
und soziale Rah-
menbedingungen 

Es gibt Versuche,  die 
Anteile der Kon-

textfaktoren prozen-
tual festzulegen: 
59% Körperfunktio-
nen 
15% Umweltfaktoren 
26% Personenbezo-
gene Faktoren 
Nach der Erst-
Rehabilitation, in der 
die Körperfunktionen 
im Vordergrund ste-
hen, sind dann also 
persönliche Unter-
stützung und gute 
menschliche Bezie-
hungen das Wichtigs-
te auf dem Weg zur 
Teilhabe. 
Hier ist allerdings zu 
bedenken, dass eine 
Schlaganfall oder ein 
Schädel-Hirn-Trauma 
nicht nur eine plötzli-
che Lebenskrise bei 
der oder dem Betrof-
fenen hervorruft, son-
dern auch bei den 
Angehörigen, auf die 
dann ein Rollenwech-
sel oder eine Doppel-
rolle zukommt. Sie 
müssen sich einstel-
len auf 

1. die Wesensverän-
derung des unmit-
telbar Betroffenen 

2. empfundene oder 
tatsächliche man-
gelnde soziale Un-
terstützung und 
Ausgrenzung 

3. die Notwendigkeit 
eigener Entlastung; 
viele Angehörige 
leiden unter burn-
out. 

Es ist keine Frage, 
dass eben nicht nur 
die unmittelbar be-
troffenen, sondern 
auch die Angehöri-
gen unterstützt wer-
den müssen. Ein ent-
sprechendes Wohn-
angebot könnte allen 
helfen. 
Weiteres über diese 
Tagung in der Ausga-
be 2/09 der Einsich-
ten. 

Horst Ritter 
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Frau Sigrid Leitterstorf 
Herr Günther Missfelder 
Eheleute Christa und Peter 
Münch 
Eheleute Karin und Dr. Johannes 
Radke 
Herr Gerhard Rissel 
Herr Herbert Schmidt 
Eheleute Maria und Thomas 
Scholz 
Herr Dr. Ludger Schomacher 
Eheleute Maritta und Bernhard 
Wieczorek 
 
Ohne Ihre Hilfe und die der unge-
nannten Spenderinnen und Spen-
der wäre die Arbeit der INSEL 
nicht zu schaffen! 
(Stand März 2009) 

Frau Katrin Ahrens 
Herr Hans-Martin Baack, 
Herr Herbert Bergmann 
Frau Bettina Bernhard 
Frau Edith Birkenbihl 
Herr Dr Rainer Birkenbihl 
Herr Reinhard Dorschner 
Frau Gabriele Fischer 
Herr Dr Ewald Glück 
Eheleute Gundula und Bernd-W. 
Günther 
Herr Karl-Heinz Hausmann 
Herr Walter Hartwig 
Frau Paula Hermes 
Herr Dr. Friedrich Hohrmann 
Herr Dr. Rainer Kandler 
Frau Brigitte Langenfeld 

allen, die uns seit der letzten Ausgabe der Einsichten mit ihrer Geld-
spende unterstützt haben und deren Namen wir veröffentlichen dürfen.: 

Wir danken auch ganz herzlich dem Spender des Kühlschrankes! 



 

 

Spendenkonto 
 

Kreissparkasse Köln 
Konto Nr. 25 00 91 92 

BLZ: 370 502 99 
 

VR-Bank Rhein-Sieg 
Konto Nr. 500 680 60 17 

BLZ: 370 695 20 

INSEL e.V. 
Initiative selbständiges Leben 

 
 
 
 

Integrationsfachdienst (IFD) 
Maximilanstraße 22 

53111 Bonn 
Telefon  0228 - 92 68 50 

Telefax  0228 - 92 68 5100 

 
 
 
 

Heißmangel 

Paul-Gerhardt-Str. 4 
demnächst: Antoniusstraße 4 

53757 Sankt Augustin/Niederpleis 
Telefon 02241 - 23 96 43 

 

E-Mail: hanskraheck@netcologne.de 

Vorsitzender Hans Kraheck 
Schulstraße 1 
53757 Sankt Augustin 
Telefon: 02241 - 33 41 11 
Fax:  02241 - 91 16 32 

INSEL e.V. 

Sie finden uns auch im Web: 
www.insel-ev.net 


